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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 

(Allgemeine Geschäftsbedingungen) 
der Firma BLICKLE Werkzeuge GmbH & Co. KG 

 

zur Verwendung gegenüber 
1. Personen, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln 

(Unternehmer i.S.d. § 14 BGB) 
2. Juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
 
I. Allgemeines 
1. Diese Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) sind Bestandteil aller Angebote und 

Verträge über Lieferungen und Leistungen des Verkäufers. 
2. Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten ausschließlich; entgegen-

stehende oder von unseren Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unse-
re Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten auch dann, wenn wir auf ein 
Schreiben Bezug nehmen, das Geschäftsbedingungen des Kunden oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist. Unsere 
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Vertragsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kun-
den vorbehaltlos ausführen. 

3. Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten auch für alle künftigen 
Geschäfte mit dem Kunden, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden. 
 

II. Angebot und Bestellung 
1. Unsere Vertragsangebote sind freibleibend und unverbindlich. Lieferverträge (Bestellung und Annahme) und Lieferabrufe sowie 

ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich schriftlich etwas anderes 
vereinbart wurde. 

2. Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, ein-
schließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien vollständig wie-
der. Mündliche Zusagen von uns vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mündliche Abreden der Ver-
tragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie 
verbindlich fortgelten. 

3. Bei Sonderwerkzeugen beträgt die Mindestbestellmenge 2 Stück, und es gilt folgende Über- bzw. Unterlieferung der Bestell-
menge als vereinbart: 
02-10 Stück = 1 Stück, 
11-20 Stück = 2 Stück, 
21-30 Stück = 3 Stück, 
über 30 Stück = 10 % der Bestellmenge. 
Es wird generell die tatsächliche Liefermenge im Rahmen o. g. Über- bzw. Unterlieferungsgrenzen berechnet. 

4. Für Aufträge mit einem Bestellwert von unter EUR 60,- ohne Umsatzsteuer berechnen wir einen pauschalen Abwicklungszu-
schlag von EUR 20,- ohne Umsatzsteuer. 

5. Die zum Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maß-
gebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

6. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 
dürfen Dritten weder als solche noch inhaltlich zugänglich gemacht oder selbst oder durch Dritte vervielfältigt werden. Der Kun-
de hat auf Ver- langen des Lieferers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu 
vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen 
nicht zum Abschluss des Vertrags führen. Im Gegenzug ist der Lieferer verpflichtet, vom Abnehmer als vertraulich bezeichnete 
Pläne nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

7. Der Kunde übernimmt für gelieferte Unterlagen, wie Zeichnungen, Lehren, Muster oder dergleichen die alleinige Verantwor-
tung. Auch ist der Kunde, bezogen auf die gelieferten Unterlagen, für eventuelle Schutzrechte Dritter verantwortlich. Muster 
werden nur gegen Berechnung geliefert. 
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III. Preis und Zahlung 
1. Sämtliche Preise verstehen sich in EUR und gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk ausschließlich Verpackung und 

sonstiger Versandkosten. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nur zurückgenommen, wenn wir kraft zwingender 
gesetzlicher Regelung hierzu verpflichtet sind. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Zu den Preisen 
kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Ver-
einbarung. 

2. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bar ohne jeden Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum (auch 
Teillieferungen) per Zahlstelle des Lieferers zu leisten. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen von 9 % über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet. 

3. Rechnungen aus Bearbeitungsverträgen sind sofort und ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
 
IV. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
Aufrechnungsrechte oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
 
V. Lieferzeit und Lieferung 
1. Vom Lieferer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, 

dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Der Kunde bleibt trotz einer etwaigen Ver-
spätung zur Abnahme verpflichtet. 

2. Eine vom Lieferer genannte Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor restloser Klärung 
aller Auftragsbedingungen und technischer Einzelheiten sowie nicht vor der Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Un-
terlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

3. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereit-
schaft mitgeteilt worden ist. 

4. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussper-
rung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens des Lieferers liegen sowie solcher Hinder-
nisse, die nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt 
auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintreten. 

5. Erwächst dem Kunden nach Inverzugsetzung des Lieferers und Ablauf einer angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung 
wegen einer Verzögerung, die infolge Verschuldens des Lieferers entstanden ist, Schaden, so ist er unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern. Diese beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Gan-
zen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht 
vertragsgemäß benutzt werden kann. Dieser Anspruch steht dem Kunden aber nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhte. 

6. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, so werden ihm, beginnend mit einem Monat nach Anzeige der Versandbe-
reitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers mindestens jedoch 0,5% des Rech-
nungsbetrags für jeden Monat berechnet. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Verlauf einer ange-
messenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter Frist zu belie-
fern. Die vertragsgemäß fällig werdenden Zahlungen des Kunden an den Lieferer werden von dem vom Kunden gewünschten 
Lieferaufschub nicht berührt und sind pünktlich zu leisten. 

7. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Kunden voraus. 
8. Dem Lieferer sind Teillieferungen gestattet, wenn 

− die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des gesetzlichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

− die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

− dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen 
(es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

9. Bei Abrufaufträgen ist der Lieferer berechtigt, die Ware spätestens 12 Monate nach Auftragserteilung zu liefern und zu berech-
nen, sofern kein Abruf durch den Kunden erfolgt, ist. 

10. Sofern die Lieferung ins Ausland erfolgt, steht der Vertrag unter dem Vorbehalt der Erteilung etwa erforderlicher Genehmigun-
gen. 
 

VI. Gefahrübergang 
1. Als vereinbart gilt die Bereitstellung der Ware „Ab Werk“ (EXW gemäß Incoterms® 2020), sofern keine abweichende Bestim-

mung getroffen wurde. 
2. Die Gefahr geht in allen Fällen mit der Meldung der Versandbereitschaft bzw. mit Bereitstellung der Ware auf den Besteller 

über. Dies gilt auch bei Teillieferungen sowie bei Versendung der Ware auf Wunsch und Kosten des Bestellers. Verzögert sich 
der Versand infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, geht die Gefahr ab dem Zeitpunkt der Versandbereit-
schaft auf ihn über. 

3. Eine Transportversicherung erfolgt nur auf ausdrückliche Weisung des Bestellers und auf dessen Kosten. Erfolgt keine solche 
Weisung, ist der Lieferer nicht verpflichtet, eine Transportversicherung abzuschließen. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, nach 
eigenem Ermessen eine Transportversicherung auf Kosten des Bestellers einzudecken. 
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4. Voraussetzung für einen etwaigen Versicherungsschutz ist, dass die entsprechenden Kosten vom Besteller übernommen werden 

und dieser seinen Obliegenheiten im Schadensfall nachkommt. Hierzu zählen insbesondere die unverzügliche Anzeige von 
Transportschäden gegenüber dem Frachtführer sowie die Annahme der Ware unter Vorbehalt bei erkennbaren Schäden. 

5. Angelieferte Ware ist vom Besteller auch dann entgegenzunehmen, wenn sie unwesentliche Mängel aufweist, unbeschadet 
seiner Rechte wegen Mängeln. 

 
VII. Eigentumsvorbehalt 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung 

mit dem Kunden einschließlich etwaiger Verzugszinsen vor.  
2. Der Kunde darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnah-

mungen oder sonstige Verfügungen durch dritte Hand, hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen. 
3. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt jedoch dem Lieferer 

bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräu-
ßerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. 

4. Wird der Liefergegenstand durch den Kunden be- oder verarbeitet erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte 
neue Sache. Der Lieferer erwirbt Miteigentum an dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von 
uns gelieferten Sache entspricht. 

5. Wird der Liefergegenstand durch den Kunden vor Weiterveräußerung verarbeitet oder in einen anderen Gegenstand eingebaut, 
der zu einem Gesamtpreis weiterveräußert wird, ist die Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Faktura-Endbetrages 
(einschließlich Umsatzsteuer) der Forderung für die der Vorbehaltsware abgetreten. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt 
der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröff-
nung eines Konkurs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, kann der Liefe-
rer verlangen, dass der Kunde ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 

6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer berechtigt, den Liefergegenstand 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme des Liefergegenstands durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, 
der Lieferer hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung des Liefergegenstands durch den Lieferer liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Der Lieferer ist nach Rücknahme des Liefergegenstands zu dessen Verwertung befugt, der Verwertungs-
erlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 
 

VIII. Höhere Gewalt 
1. Begriff der höheren Gewalt 

Höhere Gewalt sind alle unvorhersehbaren, unabwendbaren Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers lie-
gen und die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Hierzu zählen insbe-
sondere Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen, behördliche Maßnahmen, Naturkatastrophen, Pandemien, Epidemien, Energie- 
und Rohstoffengpässe, Störungen in Lieferketten, Ausfälle von Informationssystemen sowie Embargos oder sonstige handelspo-
litische Beschränkungen. 

2. Auswirkungen auf die Leistungspflichten 
Im Falle höherer Gewalt ist der Verkäufer für die Dauer der Störung und deren Auswirkungen von der Liefer- bzw. Leistungs-
pflicht befreit. Lieferfristen verlängern sich entsprechend. 

3. Informationspflicht und Anpassung 
Die Vertragspartner sind verpflichtet, sich unverzüglich über das Eintreten und den Wegfall höherer Gewalt zu informieren und 
ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

4. Rücktrittsrecht 
Dauert die Störung länger als einen angemessenen Zeitraum an und ist eine Vertragsanpassung nicht möglich oder nicht zumut-
bar, ist der Verkäufer berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche des Bestellers sind 
in diesem Fall ausgeschlossen. 

5. Vorlieferanten 
Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn die genannten Umstände bei Vorlieferanten des Verkäufers eintre-
ten. 

6. Bereits eingetretener Verzug 
Die vorstehenden Regelungen gelten auch, wenn die Ereignisse höherer Gewalt zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der 
Verkäufer in Verzug befindet, es sei denn, der Verzug wurde vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 
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IX. Haftung für Mängel der Lieferung 
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer unter Aus-
schluss weiterer Ansprüche unbeschadet Abschnitt XI.4 wie folgt: 
1. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers nachzubessern oder neu zu 

liefern, die sich innerhalb von 12 Monaten seit Lieferung infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbe-
sondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Werkstoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer 
Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. 

2. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: ungeeignete oder unsach-
gemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, feh-
lerhafte oder nach- lässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, so-
fern sie nicht auf ein Ver- schulden des Lieferers zurückzuführen sind. 

3. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat 
der Kunde nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls ist der Lieferer von 
der Mängelhaftung befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig 
großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Lieferer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug 
ist, hat der Kunde das Recht den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der notwendigen 
Kosten zu verlangen. 

4. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer – insoweit als sich 
die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes einschließlich der Versandkosten, soweit hierdurch 
keine unverhältnismäßige Belastung des Lieferers entsteht. Im Übrigen trägt der Kunde die Kosten. 

5. Für das Ersatzstück und die Nachbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf 
der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. 

6. Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommenen Ände-
rungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben, wenn hierdurch die 
Mängelbeseitigung unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. 

7. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer – aus welchen Rechtsgründen auch im-
mer – nur 
a) bei Vorsatz, 
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter, 
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 
d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat, 
e) im Rahmen einer Garantiezusage, 
f) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat ge-

nutzten Gegenständen gehaftet wird. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer auch bei grober Fahrlässigkeit nichtleitender Ange-
stellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Scha-
den. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
X. Haftung für Nebenpflichten 
Wenn durch Verschulden des Lieferers der gelieferte Gegenstand vom Kunden infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung 
von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen, sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten, insbesonde-
re Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes, nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter 
Ausschluss weiterer Ansprüche des Kunden die Regelungen der Abschnitte IX und XI entsprechend. 
 
XI. Recht des Bestellers auf Rücktritt oder sonstige Haftung des Lieferers 
1. Der Kunde kann vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich 

wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Der Kunde kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestel-
lung gleich- artiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtig-
tes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat; ist dies nicht der Fall, so kann der Kunde die Gegenleistung entsprechend 
mindern. 

2. Liegt Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes V der Lieferbedingungen vor und gewährt der Besteller dem in Verzug befindli-
chen Lieferer eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der 
Leistung ablehnen wird, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Kunde zum Rücktritt berechtigt. 

3. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Kunden ein, so bleibt dieser zur Gegenleis-
tung verpflichtet. 

4. Der Kunde hat ferner ein Rücktrittsrecht, wenn der Lieferer eine ihm gestellte angemessene Nachfrist für die Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihm zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch sein Verschulden 
fruchtlos verstreichen lässt. Das Rücktrittsrecht des Kunden besteht auch bei Unmöglichkeit oder Unvermögen der Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung durch den Lieferer. 
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5. Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, alle anderen weitergehenden Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Kündi-

gung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden jeglicher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind. 

 
XII. Recht des Lieferers auf Rücktritt 
Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse im Sinne des Abschnittes VIII der Lieferbedingungen, sofern sie die wirtschaftliche Bedeu-
tung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, und für den Fall nach-
träglich sich he- rausstellender Unmöglichkeit der Ausführung wird der Vertrag angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich 
nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des 
Kunden wegen eines solchen Rücktritts bestehen nicht. Will der Lieferer vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach 
der Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Kunden mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Kunden eine Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war. 
 
XIII. Bearbeitungsverträge, Lohnarbeiten 
1. Bei Lohnarbeiten (dies sind insbesondere Fertigstellung, Aufarbeitung, Umarbeitung oder Wiederherstellung von Werkzeugen 

oder sonstigen Produkten des Kunden u. a.) sind die dem Lieferer zur Bearbeitung übergebenen Gegenstände mit Lieferschein 
unter schriftlicher Angabe von Stückzahl, Abmessungen und sonstigen Besonderheiten anzuliefern. Für fehlende Teile wird vom 
Lieferer nur Ersatz geleistet, wenn deren Anlieferung durch einen vom Lieferer abgezeichneten Anlieferungsschein belegt ist 
und die Gefahr für die fehlen- den Teile auf den Lieferer übergegangen ist. Der Lieferer übernimmt für Ausschuss und Fehlmen-
gen bis zu jeweils 3 % der angelieferten Gesamtmenge mindestens jedoch 2 Stück keine Haftung; es sei denn, diese ist abwei-
chend schriftlich vereinbart worden. 

2. Für Mängel des vom Kunden angelieferten Materials haftet der Lieferer nur, wenn er bei Anwendung fachmännischer Sorgfalt 
die Mängel hätte erkennen müssen. Zu einer Prüfung sind wir nur verpflichtet, wenn diese ausdrücklich vereinbart worden ist 
und die Prüfungskosten vom Kunden übernommen werden. Verzögert sich der Versand ohne Verschulden des Lieferers, so er-
lischt die Haftung spätestens 12 Monate nach Versandbereitschaft. Für wesentliche Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haf-
tung des Lieferers auf die Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. Bei 
Fertigung nach Zeichnung des Kun- den haftet der Lieferer nur für zeichnungsgemäße Ausführung. 

3. Ist das Werk des Lieferers fehlerhaft, hat der Lieferer das Recht zur Nachbesserung. Kommt der Lieferer nach schriftlicher Auf-
forderung des Kunden der Nachbesserungspflicht nicht nach oder führt eine zweimalige Nachbesserung nicht zum vertraglich 
vorausgesetzten Ergebnis, ist der Kunde berechtigt, Minderung der Vergütung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche des Kunden sind mit Ausnahme von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen; im Übrigen 
sind diese Ansprüche auf Ersatz von Schäden am Liefergegenstand selbst beschränkt und der Höhe nach auf den Auftragswert 
begrenzt. 

4. Für das Verhalten des an den Lieferer eingesandten Materials des Kunden übernimmt der Lieferer keine Haftung. Stellt sich 
heraus, dass die dem Lieferer zur Bearbeitung überlassenen Werkstücke für die vorgesehene Bearbeitung ungeeignet sind, hat 
dies keine Auswirkung auf die Vergütung des Lieferers. Diese bleibt vielmehr hiervon unberührt. Werden die dem Lieferer über-
lassenen Werkstücke bei der Bearbeitung durch Verschulden des Lieferers unbrauchbar, entfallen sowohl der Vergütungsan-
spruch des Lieferers als auch ein etwaiger Schadensersatzanspruch des Kunden. 
 

XIV. Verjährung 
Alle Ansprüche des Kunden – aus welchem Rechtsgrund auch immer – verjähren in 12 Monaten ab Lieferung. 
 
XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und ergänzende Bestimmungen 
1. Für alle sich unmittelbar ergebenen Leistungen gilt für beide Teile D-72419 Neufra/Hohenzollern als Erfüllungsort. 
2. Für die mit uns abgeschlossenen Verträge gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
3. Soweit gesetzlich zulässig, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 

ergebenden Streitigkeiten das für D-72419 Neufra/Hohenzollern örtlich und sachlich jeweils zuständige Gericht. 
4. Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) oder 

eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

 
 
D-72419 Neufra/Hohenzollern, 20. Mai 2026 


